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Kompetenz 1911- Leitung und Beaufsichtigung der Städtischen Krankenkasse 
 
 
Kompetenz- 1911- Verwaltungskommission  
träger  
 
 
Entstehung 1911 Sowohl beim Elektrizitäts- und Wasserwerk als auch bei der Strassenbahn 

bestanden bereits eine Krankenkasse für die Arbeiter, die 1911 – mit In-
Kraft-Treten der Statuten – entweder zur Städtischen Krankenkasse zusam-
mengelegt wurden oder darin aufgingen. Zur Leitung und Beaufsichtigung 
der Krankenkasse setzte der Gemeinderat eine Verwaltungskommission ein. 

 
 
Aufbau 1911 Die Verwaltungskommission bestand aus fünf Mitgliedern. Der Gemeinderat 

wählte den Kassier und ein weiteres Mitglied. Der Präsident und zwei weitere 
Mitglieder wurden durch die Hauptversammlung der Kassenmitglieder aus ih-
rer Mitte gewählt. Der Vizepräsident wurde aus der Mitte der Kommission 
bestimmt.  

 1915 Die Verwaltungskommission bestand aus einem Mitglied des Gemeinderates 
als Präsidenten, einem Vizepräsidenten und elf Mitgliedern. Vom Gemeinde-
rat wurden der Präsident, der Vizepräsident und drei weitere Mitglieder ge-
wählt. Von der Delegiertenversammlung wurden acht Mitglieder gewählt. Da-
bei stand den Beamten, den Arbeitern und den provisorisch Angestellten ei-
ne ihrer Mitgliederzahl entsprechende Vertretung zu.  

 1919 keine Änderung 
 1953 Die Verwaltungskommission bestand aus zwei Mitgliedern des Gemeindera-

tes (Präsident und Vizepräsident) und neun Kassenmitgliedern. Die Amts-
dauer betrug vier Jahre. Präsident der Kommission war von Amtes wegen, 
derjenige Gemeinderat, dessen Verwaltungsdirektion die Kasse unterstellt 
war. Der Gemeinderat wählte den Vizepräsidenten und drei weitere Mitglie-
der. Die Delegiertenversammlung wählte sechs Mitglieder. Den Personalver-
bänden stand eine entsprechende Vertretung zu.  

 1967 Die Verwaltungskommission wurde vom Finanzdirektor präsidiert. Sie be-
stand aus elf Mitgliedern. Bezüglich der Zusammensetzung galten die Statu-
ten. 

 1985 Die Verwaltungskommission bestand aus zwei Mitgliedern des Gemeindera-
tes (Präsident und Vizepräsident) und neun Kassenmitgliedern. Die Amts-
dauer betrug vier Jahre. Präsident der Kommission war von Amtes wegen 
derjenige Gemeinderat, dessen Verwaltungsdirektion die Kasse unterstellt 
war. Der Gemeinderat wählte den Vizepräsidenten und drei weitere Mitglie-
der. Die Delegiertenversammlung wählte sechs Mitglieder. Den Personalver-
bänden stand eine entsprechende Vertretung zu. 

 
 
Personal 1911 ? 
 1915 Ein Beamter der Finanzdirektion wurde vom Gemeinderat als Sekretär und 

Rechnungsführer bezeichnet. 
 1919 keine Änderung 
 
 
übergeord. 1911- Gemeinderat 
Behörde  
 
 
Aufsicht 
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